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Stand 12.10.2006   
Vertrag

zwischen

1.
…

-     nachfolgend „Anwohner“ genannt…

…
· nachfolgend „Stadt Hamburg“ genannt –

sowie der 

2.
DB Netz AG, Niederlassung Nord, Anlagenmanagement

Harburger Poststraße 1, 21 079 Hamburg

- nachfolgend „DB Netz“ genannt - 

Präambel

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms an bestehenden Schienenwegen des Bundes plant die DB Netz an der Strecke Nr. 1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort die Errichtung von 14 Lärmschutzwänden. Mit der Planung und Realisierung der im Rahmen dieses Programms zu errichtenden Lärmschutzwände ist generell DB Projektbau beauftragt.
Die Anwohner und die Stadt Hamburg beabsichtigen, die von der DB Netz im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms an bestehenden Schienenwegen des Bundes geplante Lärmschutzwand an der Strecke Nr. 1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort von Bahn-km ….. bis Bahn-km ….. auf eigene Kosten zu erhöhen bzw. bis Bahn-km … zu verlängern bzw. außerhalb des o.g. Lärmsanierungsprogramms auf eigene Kosten eine Lärmschutzwand von Bahn-km ….. bis Bahn-km ….. zu errichten. 
Die DB Netz wird DB Projektbau mit der Umsetzung dieser Maßnahme beauftragen. Dies vorausgesetzt regeln die Parteien folgendes:

§ 1   Art und Umfang der Maßnahme
Errichtung der im Lageplan Anlage 1 nach Lage und Größe dargestellten Lärmschutzwand sowie dafür erforderliche Umbaumaßnahmen an Bahnanlagen (z.B. Leitungen , Kabel).
§ 2   Planfeststellung
Für die Maßnahme wird ein Planfeststellungsverfahren / Plangenehmigungsverfahren nach § 18 AEG durchgeführt.                                                                            Die DB Netz wird das Verfahren bei der Außenstelle Hamburg des Eisenbahn-Bundesamtes beantragen.                                                                                          Die dafür erforderlichen Planungen und Unterlagen werden durch DB ProjektBau bzw. durch ein von DB Projektbau zu beauftragendes Ingenieurbüro erstellt.  

§ 3   Durchführung der Baumaßnahmen

1. DB Netz führt die in § 1 genannten Maßnahmen im eigenen Namen und auf eigene Rechung durch.                                                                                                   Sie ist für die Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung mit dem Unternehmer zuständig.
Die Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs auszuführen.

2. Für Baubeginn, zeitliche Durchführung der Maßnahme gelten die im Schriftwechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Mit der Durchführung der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die verwaltungstechnischen Voraussetzungen erfüllt sind und die Gesamtfinanzierung (Lärmsanierungsprogramm des Bundes, Baukostenzuschuss der Anwohner und der Stadt Hamburg) gesichert ist. 

3. Nach Fertigstellung der Maßnahme erfolgt eine gemeinsame Abnahme durch die Vertragspartner. 
4. Die endgültigen Abmessungen der Lärmschutzwand werden in Bestandszeichnungen nachgewiesen.

§ 4   Kosten der Maßnahme 
1. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach der als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellung der voraussichtlichen Kosten … €.
An diesen Kosten beteiligen sich die 

· die Anwohner mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von … % = … €

· die Stadt Hamburg mit einem Baukostenzuschuss in Höhe                                von … % = … €.
Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass die übrigen Kosten der Maßnahme vom Bund im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms finanziert werden. Die dazu erforderlichen Abstimmungen mit dem Eisenbahn-Bundesamt sind noch nicht abgeschlossen.
Eine Finanzierung aus Eigenmitteln der DB Netz erfolgt nicht.
2. Zu den Kosten der Maßnahme gehören insbesondere die Planungs- und Baukosten, die Gebühren für die Amtshandlungen des Eisenbahn-Bundesamtes sowie ggf. anfallende Gerichts- und Anwaltskosten.  
3. Die endgültigen Kosten der Maßnahme ergeben sich aus der Schlussabrechnung, die von der DB Netz erstellt wird.
§ 5   Erhaltung und Eigentum
Die zu erstellende Lärmschutzwand geht in das Eigentum der DB Netz über und wird von ihr auf eigene Kosten erhalten. Die Erhaltung umfasst die laufende Unterhaltung und die Erneuerung.
§ 6   Erhaltungs- und Betriebskosten
1. Die der DB Netz durch die Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwand bzw. durch den Bau einer zusätzlichen Lärmschutzwand zusätzlich entstehenden Erhaltungs- und Betriebskosten werden von den Anwohnern und der Stadt Hamburg abgelöst. 

2. Für die Ablösungsberechnung sind die „Richtlinien für die Berechnung der Ablösungsbeträge der Erhaltungskosten für Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke – Ablösungsrichtlinien 1980“ maßgebend.                                            

Eine Berechnung des Ablösungsbetrages ist diesem Vertrag als Anlage 3 beigefügt.

Der Ablösungsbetrag in Höhe von … € wird von den Anwohnern und der Stadt Hamburg je zur Hälfte getragen.

§ 7   Zahlungen
1. Die Anwohner und die Stadt Hamburg verpflichten sich, den Baukostenzuschuss nach § 4 Abs. 1 (… €) sowie den Ablösungsbetrag nach § 6 Abs. 2                     (… €)  innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsabschluss auf ein noch zu benennendes Konto der DB Netz zu überweisen.

Die Überweisung des Gesamtbetrages ist Voraussetzung für die Beauftragung der Planung (§ 2) und Realisierung der Maßnahme (§ 3) durch DB Netz.
Erfolgt die Überweisung nicht fristgerecht, ist DB Netz zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. 

2. Die Anwohner und die Stadt Hamburg verpflichten sich, innerhalb von 4 Wochen nach Übersendung der Schlussabrechnung (§ 4 Abs. 3) sich evtl. ergebende weitere Zahlungen entsprechend ihrem Kostenanteil (§ 4 Abs. 1) zu leisten.
3. Die DB Netz verpflichtet sich, innerhalb von 4 Wochen nach Übersendung der Schlussabrechnung (§ 4 Abs. 3) sich evtl. ergebende Überschüsse an die Anwohner und die Stadt Hamburg entsprechend ihrem Kostenanteil (§ 4 Abs. 1) zu erstatten.

4. Die nach dem Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts im BGB von 30 auf 3 Jahre verkürzte Verjährungsfrist wird unter Beachtung des § 202 BGB auf 10 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahme verlängert.
§ 8   Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck des Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.

§ 9   Vertragsergänzungen

Änderungen, Ergänzungen und die Kündigung bedürfen der Schriftform, ebenso der Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

§ 10   Ausfertigungen
Dieser Vertrag wird 6-fach ausgefertigt, die Vertragspartner erhalten je 2 Ausfertigungen.
§ 11   Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Hamburg.

Frankfurt , den ….06
für die DB Netz AG
 i.V. _________________
  i.V. _____________

             Finanzierung


Bauherrenvertretung
Hamburg, den 

…

i.V. _____________________
i.V. ______________________

Hamburg, den 
…

Anlage 1 Lageplan

Anlage 2  Zusammenstellung der voraussichtlichen Kosten

Anlage 3  Ablösungsberechnung
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